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Diese h.M. ist letztlich auch überzeugend, da der Täter den spezifisch
strafrechtlich-sozialen Sinn seines Handelns nicht erfasst bzw. der
strafrechtliche Normappell ihn nicht erreicht. Ein Irrtum über die so-
zialethisch meist mehr oder weniger indifferenten, rein »technischen«
Regelungen des Erbrechts ist aus Sicht des Täters letztlich nicht an-
ders zu beurteilen, als wenn er sich im tatsächlichen Bereich irrt.

2. Absicht der rechtswidrigen Zueignung

a) Die in § 242 StGB vorausgesetzte Zueignungsabsicht verlangt
nach h.M. direkten Vorsatz des Täters hinsichtlich der zumindest
vorübergehenden Aneignung sowie zumindest bedingten Vorsatz
hinsichtlich der dauerhaften Enteignung des Eigentümers hin-
sichtlich der weggenommenen Sache.21

b) Rechtswidrig ist diese beabsichtigte Zueignung dann, wenn
sie von der zivilrechtlich »gesollten« Rechtslage abweicht, d.h.
umgekehrt: Die beabsichtigte Zueignung ist insbesondere dann
nicht rechtswidrig, wenn der Täter einen fälligen und einen rede-
freien Anspruch auf genau die weggenommene Sache hat.22 Es
muss sich mithin also nicht um eine Gattungsschuld, sondern
um eine Stückschuld handeln.23

Dies führt bei den beiden wichtigsten erbrechtlich begründeten
schuldrechtlichen Ansprüchen zu folgenden Differenzierungen:
� Beim Vermächtnis (§§ 2147 ff. BGB) ist zunächst zu unter-

scheiden, ob sich dieses auf eine konkrete Sache oder auf nur
gattungsmäßig bestimmte Gegenstände (vgl. § 2155 BGB)
bzw. insbesondere auf eine Geldzahlung bezieht: Im ersten Fall
ist aufgrund des schuldrechtlichen Anspruchs die Rechtswid-
rigkeit der beabsichtigten Zueignung zu verneinen; im zweiten
Fall bleibt die Rechtswidrigkeit grundsätzlich unberührt, wo-
bei freilich weite Teile der Literatur im speziellen Fall von
Geldschulden das Recht des Schuldners zur Bestimmung der
konkret geschuldeten Sache für nicht schutzwürdig erachten
und daher hier die Rechtswidrigkeit immer ausschließen.24

� Der Pflichtteilsanspruch nach § 2303 StGB ist stets nur auf eine
Geldzahlung gerichtet. Die beabsichtigte Zueignung anderer
zum Nachlass gehörender Gegenstände kann daher dadurch
nie rechtmäßig sein; bei der Wegnahme von Geld kommt es
auf die o.g. Frage an, ob hier auf Grund des wirtschaftlichen
Charakters als Wertsummenschuld ein Interesse des Erben an
der Konkretisierung als schutzwürdig erachtet wird.

� Bei zum Nachlass gehörenden Forderungen25 bzw. bei Nach-
lassverbindlichkeiten26 gelten nach dem Erbfall die gleichen
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Regelungen wie vor dem Erbfall: Ansprüche des Erblassers
bzw. gegen den Erblasser, die für die Rechtswidrigkeit beacht-
lich gewesen wären (fällig, einredefrei, Stückschuld, vgl. o.)
sind es auch mit Blick auf den Erben. Ansprüche, die bei
einer Tat des Erblassers bzw. zum Nachteil des Erblassers die
Rechtswidrigkeit unberührt gelassen hätten, beeinflussen sie
auch nicht mit Blick auf den Erben.

c) Da die beabsichtigte Zueignung nicht nur objektiv rechtswid-
rig sein muss, sondern der Täter hinsichtlich dieser Rechtswidrig-
keit auch mit Vorsatz handeln muss, sind auch hier Irrtümer
vorstellbar. Diese werden freilich oft bloße Verbotsirrtümer sein
(wenn der Täter sich vorstellt, in bestimmten Situationen den
Gegenstand an sich bringen zu dürfen) und nicht wirklich die
zivilrechtliche Vorfrage betreffen (da der Täter sich etwa bei ei-
nem Pflichtteilsanspruch gerade nicht vorstellen wird, einen
durchsetzbaren Anspruch auf eine bestimmte Sache zu haben).

C. ZUSAMMENFASSUNG
Mit einem Erbfall kommt es zu Änderungen der Besitzlage sowie
der Eigentumsposition und u.U. auch zur Begründung von
schuldrechtlichen Ansprüchen. Da alle drei Aspekte (Eigentum
für die Fremdheit; Besitz teilweise für den Gewahrsam; Ansprü-
che u.U. für die Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung)
für § 242 StGB von Bedeutung sein können, lassen sich erbrecht-
liche Fragen gut in eine Diebstahlsprüfung integrieren. Zumin-
dest die wichtigsten Grundstrukturen des Erbrechts zu kennen,
ist daher nicht nur für Klausuren im Zivilrecht (und für den
studentischen Leser, der strukturell zur »Generation der Erben«
gehört, auch darüber hinaus!) wichtig, sondern kann auch in ei-
ner Strafrechtsklausur einmal hilfreich sein.

21 Vgl. Rengier (Fn. 5) § 2 Rn. 40; MüKo-StGB/Schmitz (Fn. 14) § 242 Rn. 134;
Schönke/Schröder/Eser StGB, 27. Aufl. 2006, § 242 Rn. 60 ff.; SSW/Kudlich (Fn. 6)
§ 242 Rn. 38 ff.; Ranft JA 1984, 227 (279).

22 Auch hier gilt wieder: Rückwirkungsfiktionen hinsichtlich der schuldrechtlichen Bezie-
hungen ändern nichts an der Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit der beabsichtigten
Zueignung zum Zeitpunkt der Wegnahmehandlung.

23 Vgl. Mitsch (Fn. 5) § 1 Rn. 153; Rengier (Fn. 5) § 2 Rn. 87 ff.; Wessels/Hillenkamp
(Fn. 5) Rn. 187 ff.; Eisele (Fn. 5) Rn. 83 f.; Lackner/Kühl (Fn. 6) § 242 Rn. 27.

24 Dafür etwa SSW/Kudlich (Fn. 6) § 242 Rn. 49; Lackner/Kühl (Fn. 6) § 242 Rn. 27;
Mitsch (Fn. 5) § 1 Rn. 158. Die Rechtsprechung hält immerhin einen Irrtum nach
§ 16 I 1 StGB für möglich.

25 Interessant bei einem möglichen Diebstahl durch den Erben.
26 Interessant bei einem möglichen Diebstahl durch den Anspruchsinhaber beim Erben.
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Als A zu ihrer letzten Stunde vor der Führerscheinprüfung kommt, bemerkt sie, dass F beim Gehen
schwankt und sich nicht mehr deutlich artikulieren kann, also offenbar stark angetrunken ist. Tatsäch-
lich hat F zuvor mehrere Liter Bier konsumiert und weist zu diesem Zeitpunkt eine Blutalkoholkon-
zentration von 1,5 Promille auf. A erkennt, dass durch den Zustand des F gefährliche Situationen
während der Fahrt entstehen könnten, möchte die Fahrstunde aber dennoch unbedingt durchführen,
weil sie möglichst schnell ihren Führerschein erwerben will. Sie setzt sich daher ans Steuer und fährt
nach den Anweisungen des F, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat, in Richtung Autobahn.

Unterwegs sieht F am Straßenrand in einiger Entfernung seine Ex-Frau Elvira (E) stehen und
beschließt, diese in Panik zu versetzen. Er greift daher im richtigen Moment ins Steuer und bewirkt,
dass das Auto mit ca. 40 km/h auf die E zufährt. Dabei geht F davon aus, dass die E rechtzeitig
zur Seite springen wird, was dieser auch tatsächlich, wenn auch nur knapp, gelingt. Durch ein
abruptes Bremsen der A kommt das Fahrzeug auf dem Bürgersteig zum Stehen, wobei allerdings
ein parkendes Auto im Wert von 2.500 A, das F zuvor nicht bemerkt hatte, nicht unerheblich
beschädigt wird. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 500 A.

Während die unverletzte E erschrocken das Weite sucht, fährt die völlig schockierte A nach einer
kurzen Pause auf Anweisung des F weiter. Von der Beschädigung des Autos hat sie – anders als
F – in der Aufregung nichts mitbekommen. Erst bei der Fahrschule angelangt, erkennt sie aufgrund
einer Beule und entsprechender Lackspuren am Pkw des F, dass ein solcher Schaden entstanden
sein muss, was F ihr auf Nachfrage auch bestätigt. Eine nachträgliche Meldung des Geschehens bei
der Polizei macht A jedoch nicht, da sie um ihren Führerschein fürchtet.

Strafbarkeit von F und A?

� LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES F

I. Strafbarkeit gem. § 315c I Nr. 1a StGB
Durch die Fahrschulfahrt im stark angetrunkenen Zustand könnte sich F nach § 315c I Nr. 1 lit. a
StGB strafbar gemacht haben.

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand
F müsste ein Fahrzeug im Straßenverkehr geführt haben. Fahrzeugführer ist, wer ein Fahrzeug
allein- oder mitverantwortlich in Bewegung setzt oder es unter Handhabung seiner technischen
Vorrichtungen während der Fahrbewegung durch den öffentlichen Nahverkehrsraum lenkt. Hier
stellt sich die Frage, ob sich F als Fahrschullehrer und A als Fahrschülerin die Führung des
Fahrschulautos teilten.

aa) Anerkannt ist, dass sowohl die steuernde Person als auch die Kupplung, Gaspedal und Bremse
bedienende Person jeweils als Fahrzeugführer eines Autos angesehen werden (BGHSt 13, 226
[227]). Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn der Fahrzeughalter einer fahrunsicheren Person die
Führung des Fahrzeugs überlässt und sich lediglich vorbehält, bei Bedarf einzugreifen. So liegt es
hier, da die A den Wagen bediente und F sich auf mündliche Anweisungen beschränkte. Laut
Sachverhalt erschöpfte sich Fs Beitrag zwar nicht im bloßen Mitdenken und in latenter Eingriffsbe-
reitschaft, vielmehr legte er mit dem kurzzeitigen Herumreißen des Lenkrads selbst Hand an und
bewirkte einen Richtungswechsel. Dennoch qualifiziert auch dies den F nicht zum Fahrzeugführer
(OLG Hamm NJW 1969, 1975; OLG Köln NJW 1971, 670; König DAR 2003, 478). Denn
mit dem nur kurzen Griff ins Lenkrad blieben weitere wesentliche Einrichtungen des Fahrzeugs
unbeeinflusst: So hatte A weiter das Steuer inne und konnte die Bremse betätigen, während F die
ihm hilfsweise zur Verfügung stehenden Pedale gerade nicht einsetzte.

bb) Etwas anderes könnte allerdings für F als Fahrschullehrer aufgrund seiner Lehrfunktion und
der Pedalausstattung des Fahrschulwagens gelten. Zwar spricht hierfür die Fiktion des § 2 XV 2
StVG (»Bei den Fahrten nach S. 1 sowie bei Hin- und Rückfahrt zu oder von einer Prüfung oder
einer Begutachtung gilt im Sinne dieses Gesetzes der Fahrlehrer als Führer des Kraftfahrzeugs, wenn
der Kraftfahrzeugführer keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt.«), nach der der Fahrlehrer als
Führer des Fahrzeug zu verstehen ist (OLG Karlsruhe VRS 64 [1983], 153; Sch/Sch/Cramer/Stern-
berg-Lieben StGB, 27. Aufl. 2006, § 316 Rn. 23), doch lässt sich hiergegen schon der Wortlaut der
Norm einwenden, der explizit nur auf das StVG (»dieses Gesetz«) Bezug nimmt und für die Frage
einer Strafbarkeit nach dem StGB somit nicht herangezogen werden kann (AG Cottbus DAR
2003, 477). Dafür spricht auch der Schutzzweck der Norm, die lediglich den Fahrschüler vor einer
Strafbarkeit nach § 21 I Nr. 1 StVG bewahren möchte (OLG Dresden NJW 2006, 1014; zustim-
mend Jahn JuS 2006, 469 und ablehnend Blum/Weber NZV 2007, 229).
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